
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Deo Antoine Homawoo 

Beklagte: GMF Assurances SA 

Vorlagefragen 

1. Sind die Art. 31 und 32 der Verordnung (EG) 
Nr. 864/2007 ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) in Verbin
dung mit Art. 297 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union dahin auszulegen, dass ein nationales 
Gericht diese Verordnung, insbesondere ihren Art. 15 
Buchst. c, in einem Fall anzuwenden hat, in dem das scha
densbegründende Ereignis am 29. August 2007 eingetreten 
ist? 

2. Wird die Antwort auf Frage 1 durch einen der folgenden 
Umstände berührt: 

i) den Umstand, dass das Verfahren, mit dem Schadens
ersatz eingeklagt wird, am 8. Januar 2009 eingeleitet 
worden ist; 

ii) den Umstand, dass das nationale Gericht bis zum 11. 
Januar 2009 nicht bestimmt hat, welches Recht anwend
bar ist? 

( 1 ) ABl. L 199, S. 40. 

Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d’État 
(Frankreich), eingereicht am 19. August 2010 — Société 
Veleclair/Ministre du budget, des comptes publics et de la 

réforme de l’État 

(Rechtssache C-414/10) 

(2010/C 301/13) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Conseil d’État 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Société Veleclair 

Beklagter: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l’État 

Vorlagefrage 

Erlaubt Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Sechsten Richtlinie ( 1 ) 
einem Mitgliedstaat, das Recht auf Abzug der Einfuhrmehrwert

steuer, insbesondere angesichts des Betrugsrisikos, von der tat
sächlichen Zahlung dieser Steuer durch den Steuerschuldner 
abhängig zu machen, wenn der Steuerschuldner der Einfuhr
mehrwertsteuer und der zu ihrem Abzug Berechtigte, wie in 
Frankreich, ein und dieselbe Person sind? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesarbeitsgerichts 
(Deutschland) eingereicht am 20. August 2010 — Galina 

Meister gegen Speech Design Carrier Systems GmbH 

(Rechtssache C-415/10) 

(2010/C 301/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesarbeitsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Galina Meister 

Beklagte: Speech Design Carrier Systems GmbH 

Vorlagefragen 

1. Sind Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2006/54/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen (Neufassung) ( 1 ) und Art. 8 Abs. 1 der 
Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unter
schied der Rasse oder der ethnischen Herkunft ( 2 ) und Art. 
10 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. 
November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti
gung und Beruf ( 3 ) dahingehend auszulegen, dass einem Ar
beitnehmer, der darlegt, dass er die Voraussetzungen für 
eine von einem Arbeitgeber ausgeschriebene Stelle erfüllt, 
im Falle seiner Nichtberücksichtigung ein Anspruch gegen 
den Arbeitgeber auf Auskunft eingeräumt werden muss, ob 
dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat und wenn ja, 
aufgrund welcher Kriterien diese Einstellung erfolgt ist? 

2. Falls die erste Frage bejaht wird:
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